
fenen herbeif�hren muss und in dieser Eigenschaft auch die
widerstreitenden Grundrechte zu beachten hat. Ein entsprechen-
der Ausgleich der divergierenden Positionen erfolgt in erster
Linie durch Gesetze, die im Einzelfall von der Exekutive anzu-
wenden und ggf durch die Rspr zu konkretisieren sind. Die
Kollision wird dabei durch eine umfassende G�terabw�gung
der widerstreitenden Rechte iRd praktischen Konkordanz ge-
l�st.35 Ziel ist ein verh�ltnism�ßiger36 Ausgleich der gegenl�u-
figen, verfassungsrechtlich gesch�tzten Interessen mit dem Ziel
ihrer Optimierung37. Unabh�ngig davon, ob ein Freiheitsrecht
einem Gesetzesvorbehalt unterliegt, fordert das Rechtsstaats-
prinzip des Art 20 III GG, dass staatliches, in die Freiheit des
Einzelnen eingreifendes Handeln in jedem Fall auf Basis einer
entsprechenden gesetzlichen Erm�chtigungsgrundlage erfolgt.38

Dabei ist der demokratisch legitimierte Gesetzgeber aufgrund
des Parlamentsvorbehalts als Ausfluss des Demokratieprinzips
verpflichtet, die f�r die Grundrechtsverwirklichung maßgeb-
lichen Regelungen insb dann selbst zu treffen, wenn es um die
Bestimmung verfassungsimmanenter Schranken und damit um
fließende Grenzen zwischen den Rechten der Betroffenen geht.39

Im Beispielsfall kommen als kollidierende Rechte Dritter die
negative Bekenntnisfreiheit der Sch�lerinnen und Sch�ler, von
anderen Glaubens�berzeugungen verschont zu werden (Art 4 I
GG) und das Erziehungsrecht der Eltern im Hinblick auf die welt-
anschaulichen �berzeugungen, denen ihre Kinder ausgesetzt
sind (Art 4 I, 6 II 1 GG), in Betracht. Dar�ber hinaus kollidiert
mit den Rechten der Referendarin der staatliche Erziehungsauf-
trag und die Pflicht des Staates zu weltanschaulich-religi�ser
Neutralit�t in staatlichen Pflichtschulen (Art 4 I, 6 II 1 GG iVm
Art 7 I GG). Einschr�nkungen rechtfertigen im Licht von Art 33 V
GG auch das Treueverh�ltnis der Lehrperson zum Staat, die als

Beamtin den staatlichen Pflichten zur weltanschaulichen Neu-
tralit�t ebenfalls ausgesetzt ist.

In Abw�gung dieser Interessen hat das BVerfG festgestellt,
dass ein Anspruch auf �bernahme in den Schuldienst nach
Art 33 II GG nicht bestehe, die Interessen der Gemeinschaft an
einer religi�s-weltanschaulich neutralen Pflichtschule, die Rech-
te der Eltern, �ber die Erziehung ihrer Kinder in religi�ser Hin-
sicht selbst zu entscheiden und die Rechte der Kinder, von
Glaubens�berzeugungen unbeeinflusst zu bleiben, gegen�ber
dem Recht der Referendarin, trotz Tragens eines Kopftuchs in
den Schuldienst �bernommen zu werden, �berwiegen k�nnten.40

Allerdings folge aus dem Grundsatz des Parlamentsvorbehaltes,
dass der (Landes-) Gesetzgeber41 die f�r die Grundrechtsverwirk-
lichung maßgeblichen Regelungen aufgrund des Demokratie-
und Rechtsstaatsprinzips selbst treffen m�sse.42 Dies gelte auch,
wenn die betroffenen Grundrechte – wie hier die positive und
negative Glaubensfreiheit sowie das elterliche Erziehungsrecht –
von der Verfassung ohne Gesetzesvorbehalt gew�hrleistet seien
und eine Regelung damit notwendigerweise ihre verfassungs-
immanenten Schranken bestimmen und konkretisieren m�sse.43

35 Hesse (Fn 5) Rn 72, 74, 317 ff
36 Vgl dazu allg Grabitz A�R 98, 568; Jakobs, Der Grundsatz der Verh�ltnism�ßigkeit,

1985; f�r Kollisionen im Besonderen Lerche (Fn 20) S 152
37 Statt aller neben Hesse (Fn 5): BVerwG NJW 2002, 3344 f; BVerfG NJW 1995, 2477;

Stern (Fn 23) S 625, 656; Lerche (Fn 20) S 153; Sachs (Fn 23) Rn 124
38 Stein/Frank (Fn 5) S 158 f
39 BVerfGE 83, 130, 142; Stein/Frank (Fn 5) S 154
40 BVerfG NJW 2003, 3111, 3113 f, 3116, worin wohl auch ein sachliches Differenzie-

rungskriterium zu sehen ist, soweit eine Ungleichbehandlung von wesentlich Glei-
chem vorliegt, BVerfG NJW 2003, 3111, 3112

41 Nach Art 70 GG steht die Kulturhoheit den Bundesl�ndern zu; vgl Stein/Frank (Fn 5)
S 117

42 BVerfG NJW 2003, 3111, 3116
43 BVerfGE 83, 130, 142, BVerfG NJW 2003, 3111, 3116, wobei der Verh�ltnism�ßigkeits-

grundsatz die Frage beeinflusst, in welchem Umfang die Mehrheit in der Lage ist, ein
klassisches Minderheitsrecht wie das von Art 4 I, II GG aufgrund einer Kollision
einzuschr�nken

�BUNGSBL�TTER Klausur �ffentliches Recht Umweltrecht

Prof. Dr. Hans-Joachim Koch,

Jan-H. Dietrich, Wiss. Mit.,
Hamburg

»Schwebstaub«

thematik: Anforderungen an genehmigungsbed�rftige Anlagen nach § 5 I Nr 1 BImSchG,
22. BImSchV und TA Luft

schwierigkeitsgrad: Anspruchsvolle Pflichtfachklausur, hier: Auszug ohne Abwandlung (Wertungsanteil 85 %)
bearbeitungszeit: 4 Stunden
hilfsmittel: Sartorius I, Ausz�ge aus 22. BImSchV und TA Luft

n SACHVERHALT

Die B-AG betreibt auf dem Gebiet der Gemeinde A eine Anlage zur Herstellung von Zementklinker
und Zement. Aufgrund der g�nstigen Marktentwicklung m�chte das Unternehmen expandieren.
Geplant ist, in A eine weitere Anlage zur Herstellung dieser Baustoffe zu errichten. Bei der
zust�ndigen Beh�rde wird dazu – unter Einreichung der erforderlichen Unterlagen – die Erteilung
einer immissionsschutzrechtlichen Genehmigung beantragt, die ua die Errichtung eines 50 m
hohen Schornsteins umfassen soll. Innerhalb der Auslegungsfrist erheben zahlreiche Bewohner
des der Anlage benachbarten Ortsteils der Gemeinde A Einwendungen gegen das Vorhaben. Sie
wenden sich v a gegen die von der Anlage ausgehenden Schwebstaubimmissionen (PM10). Die
Belastungssituation in dem betreffenden Ortsteil sei schon jetzt alarmierend. Eine zus�tzliche
Belastung k�nne ihnen aus gesundheitlichen Gr�nden nicht mehr zugemutet werden. Zudem
w�rde durch die geplante Anlage die Nutzung ihrer Grundst�cke weiter eingeschr�nkt werden.
Unterst�tzt werden die Anwohner in ihrer Kritik durch ein fachliches Gutachten, das die Beh�rde
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bei dem renommierten Sachverst�ndigen Prof. P in Auftrag gegeben hatte. P stellte seinerzeit fest,
dass die Vorbelastung in dem fraglichen Ortsteil und damit im Einwirkungsbereich der geplanten
Anlage mit 39 mg/m3 im Jahresmittel schon einen relativ hohen Wert erreicht. Der Experte f�hrte
dies im Wesentlichen auf die beiden benachbarten Autobahnen sowie auf die bereits vorhandenen
Industriebetriebe zur�ck. Seiner Auffassung nach muss die Zusatzbelastung, die von der neuen
Anlage der B-AG zu erwarten sei, mit mindestens 3 mg/m3 veranschlagt werden. Dies f�hre zu einer
unzumutbaren Gesamtbelastung.

Die Einwendungen werden anl�sslich eines Er�rterungstermins diskutiert. Die Beh�rde l�sst
sich von den Argumenten der Betroffenen �berzeugen und versagt der B-AG die beantragte
Genehmigung. In den Gr�nden des Bescheids ist ua ausgef�hrt: Die Genehmigung mit dem
beantragten Inhalt habe nicht erteilt werden k�nnen, weil die maßgeblichen Grenzwerte f�r
Schwebstaubimmissionen zum Schutz der Bev�lkerung �berschritten werden w�rden. Gegen
diesen Bescheid erhebt die B-AG umgehend Widerspruch. Sie f�hrt aus, dass beim Betrieb der
geplanten Anlage neuste, umweltschonende Technologien zum Einsatz k�men, die bisher nur von
wenigen Unternehmen verwendet werden w�rden. Zudem habe sich die B-AG mit Einreichung ihres
Genehmigungsantrags verpflichtet, in ihrer Altanlage in A innerhalb des n�chsten halben Jahres
eine Abgasreinigung zu installieren, die dem Stand der Technik entspreche. Allein dadurch sei ein
R�ckgang der Schwebstaubbelastung im Einwirkungsbereich der geplanten Anlage um mindestens
2 mg/m3 zu erwarten. Der Widerspruchsbescheid hilft nicht ab. Die B-AG erhebt daraufhin Klage vor
dem zust�ndigen Verwaltungsgericht.

Pr�fen Sie die Erfolgsaussichten der Klage vor dem Verwaltungsgericht.

n NORMTEXT

§ 4 der 22. BImSchV (ImmissionswerteVO)

(1) F�r Schwebstaub betragen die Immissionsgrenzwerte bis zum 31. 12. 2004 150 myg/cbm
(arithmetisches Mittel aller w�hrend eines Jahres gemessenen Tagesmittelwerte) und 300 myg/
cbm (95-Prozent-Wert der Summenh�ufigkeit aller w�hrend eines Jahres gemessenen Tagesmittel-
werte).

(4) F�r den Schutz der menschlichen Gesundheit betr�gt der ab 1. 1. 2005 einzuhaltende �ber
ein Kalenderjahr gemittelte Immissionsgrenzwert f�r Partikel PM10 40 myg/cbm.

Ausz�ge aus der Technischen Anleitung zur Reinhaltung der
Luft 2002:

3.1: Eine Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb einer genehmigungsbed�rftigen Anlage ist
nach § 6 I Nr 1 iVm § 5 I Nrn 1 und 2 BImSchG nur zu erteilen, wenn sichergestellt ist, dass die
Anlage so errichtet und betrieben wird, dass

a) die von der Anlage ausgehenden Luftverunreinigungen keine sch�dlichen Umwelteinwir-
kungen f�r die Allgemeinheit und die Nachbarschaft hervorrufen k�nnen und

b) Vorsorge gegen sch�dliche Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen dieser Anlage
getroffen ist.

F�r die Pr�fung der Genehmigungsvoraussetzungen gelten Nr 4 und 5 dieser Verwaltungs-
vorschrift.

4.1: Die Vorschriften in Nr 4 enthalten

n Immissionswerte zum Schutz der menschlichen Gesundheit, zum Schutz vor erheblichen Be-
l�stigungen oder erheblichen Nachteilen und Immissionswerte zum Schutz vor sch�dlichen Um-
welteinwirkungen durch Deposition,
n Anforderungen zur Ermittlung von Vor-, Zusatz- und Gesamtbelastung,
n Festlegungen zur Bewertung von Immissionen durch Vergleich mit den Immissionswerten,
n Anforderungen f�r die Durchf�hrung der Sonderfallpr�fung.

Sie dienen der Pr�fung, ob der Schutz vor sch�dlichen Umwelteinwirkungen durch luftverunrei-
nigende Stoffe durch den Betrieb einer Anlage sichergestellt ist.

4.2.1: Der Schutz vor Gefahren f�r die menschliche Gesundheit durch die in Tabelle 1 bezeich-
neten luftverunreinigenden Stoffe ist sichergestellt, wenn die nach Nr 4.7 ermittelte Gesamtbelas-
tung die nachstehenden Immissionswerte an keinem Beurteilungspunkt �berschreitet.
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Tabelle 1: Immissionswerte f�r Stoffe zum Schutz der menschlichen Gesundheit

Stoff/
Stoffgruppe

Konzentration
mg/m3

Mittelungs-
zeitraum

Zul�ssige
�berschreitung
im Jahr

Schwebstaub
(PM10)

40 Jahr

50 24 Stunden 35

4.2.2: �berschreitet die nach Nr 4.7 ermittelte Gesamtbelastung eines in Nr 4. 2. 1 genannten
luftverunreinigenden Stoffs an einem Beurteilungspunkt einen Immissionswert, darf die Geneh-
migung wegen dieser �berschreitung nicht versagt werden, wenn hinsichtlich des jeweiligen
Schadstoffes

a) die Kenngr�ße f�r die Zusatzbelastung durch die Emissionen der Anlage an diesem Beur-
teilungspunkt 3,0 vom Hundert des Immissions-Jahreswertes nicht �berschreitet und durch die
jeweilige Auflage sichergestellt ist, dass weitere Maßnahmen zur Luftreinhaltung, insb Maßnah-
men, die �ber den Stand der Technik hinausgehen, durchgef�hrt werden, oder

b) durch eine Bedingung sichergestellt ist, dass idR sp�testens 12 Monate nach Inbetrieb-
nahme der Anlage solche Sanierungsmaßnahmen (Beseitigung, Stilllegung oder �nderung) an
bestehenden Anlagen des Antragsstellers oder Dritter oder sonstige Maßnahmen durchgef�hrt
sind, die die Einhaltung der Immissionswerte in Nr 4. 2. 1 gew�hrleisten.

Verbesserungen der Ableitbedingungen sind bei der Beurteilung der Genehmigungsf�higkeit
nur dann zu ber�cksichtigen, wenn bei den betroffenen Anlagen hinsichtlich des jeweiligen Schad-
stoffs die Maßnahmen zur Begrenzung der Emissionen dem Stand der Technik entsprechen.

4.6.2.5: Beurteilungsgebiet ist die Fl�che, die sich vollst�ndig innerhalb eines Kreises um den
Emissionsschwerpunkt mit einem Radius befindet, der dem 50fachen der tats�chlichen Schorn-
steinh�he entspricht und in der die Zusatzbelastung im Aufpunkt mehr als 3,0 vom Hundert des
Langzeitkonzentrationswertes betr�gt.

4.7.1: Der f�r den jeweiligen Schadstoff angegebene Immissionswert ist eingehalten, wenn die
Summe aus Vorbelastung und Zusatzbelastung an den jeweiligen Beurteilungspunkten kleiner
oder gleich dem Immissions-Jahreswert ist.

n L�SUNG

Die Klage der B-AG hat Aussicht auf Erfolg, wenn sie zul�ssig und begr�ndet ist.

A. Zul�ssigkeit

I. Verwaltungsrechtsweg (§ 40 I 1 VwGO)

Gem § 40 I 1 VwGO ist der Verwaltungsrechtsweg in Ermangelung einer aufdr�ngenden Sonder-
zuweisung dann er�ffnet, wenn eine �ffentlich-rechtliche Streitigkeit nichtverfassungsrechtlicher
Art vorliegt, die zudem keinem anderen Gericht ausdr�cklich zugewiesen ist. Eine Streitigkeit ist
�ffentlich-rechtlich, wenn sie nach Normen des �ffentlichen Rechts zu entscheiden ist. Normen des
�ffentlichen Rechts sind solche, die ausschließlich staatliche Stellen berechtigen bzw verpflichten.
(In diesem Sinne die materielle Sonderrechtslehre, vgl f�r viele Koch/Rubel/Heselhaus, Allg
Verwaltungsrecht, 3. Aufl, 2003, § 3 Rn 149 f). Im vorliegenden Fall streiten die Beteiligten um
die Erteilung einer immissionsschutzrechtlichen Genehmigung. Gem § 6 I iVm §§ 5, 4, 3 BImSchG
sind nur staatliche Stellen zur Erteilung von solchen Genehmigungen befugt. Eine �ffentlich-recht-
liche Streitigkeit ist daher gegeben. Die Streitigkeit ist zudem nichtverfassungsrechtlicher Art, eine
abdr�ngende Sonderzuweisung besteht nicht. Der Verwaltungsrechtsweg ist er�ffnet.

II. Statthafte Klageart

Die statthafte Verfahrensart richtet sich gem § 88 VwGO nach dem Begehren des Kl. Die B-AG
strebt die Verurteilung der zust�ndigen Beh�rde zur Erteilung einer immissionsschutzrechtlichen
Genehmigung f�r die Neuanlage in A an. Bei der Genehmigung handelt es sich um einen VA iSv
§ 35 S 1 VwVfG. Die Verpflichtungsklage nach § 42 I Alt 2 VwGO ist f�r ein solches Begehren die
statthafte Klageart.
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